
Üp|/Apl Rethwisch 2020

Zur Kenntnisnahme I Genehmigung durch die Gemeindevertretung am 16.07.2020

Der Höchstbetrag für unerhebliche über— und außerplanmäßige Ausgaben für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeisterseine Zustimmung nach 5 82 Abs. 1 oder 5 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.000,00 €.
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